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Baupolizei und Bauleitung.

Von Oberstadtsekretär Ottn Windmü!Ier.
Die Verletzung der baupoIizeilichen und bautechnisch&ll Vor

schrifte:! mit und olme! Wissen der Bauleitung kommt täglich vor.
Die angedrohten Strafen für derartige VerlctzUngCil sind je llach
Lage des Panes verschiedentlich bemessen.

Wer durch Pahrlässigkeit den Tod eines Alcllschen verur
sacht, wird mit Gefängnis bis zu 3 jahren bestraIt. Hiernach ,\!ird
ein Baumeister strafbar, der es verabsäumt, für die Arbeiter ge_
naue. .Vorschriften ilbcr die Bauausführung in w:esentHchen Pu;;k
ten zu geben oder Wr ein sicheres Arheitsgerü$t zu sorgcll, v:eun
\ladurch dcr Tod eines Menschen verursacht wird. Ob eine fIa!ld
lUI1  oder Unterlassung behördlich geboten oder verboten ist, ent
scheidet nicht über das Vorhaadenseill von fahrlässigkeit. \Venn
der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte,
vermöge seines Amtes, 'Beruics oder Gewerbes besonders ver
pflichtet war, so kanu die Strafe auf 5 Jahre erhöht werden. Zum
Gewerbe gehört insbcsomlere: Errichtung von Gebäuden. Ver
leihen von Leiter- und HängegerÜsten, Ausführung von Dach
deckerarbeiten, Abbruch von Gebäuden us\\"o wie dies vom Reichs.
gericht wiederholt entschieden ist.

Wer bei Leitung! oder Ausführu,g eines Baues v. hIer die all
gemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt. daß
:hieraus- für andere Gefahr entsteht, wird mit Geldstrafe oder Ge
fängnis bestraft. Leiter eines Baues ist derjenige, lmch dessen All__
ordnungen die Errichtung eines Baues als Ganzes geschieht. "Ver
nur einzebe für den Bau aJs Ganzes nebensächUche Arbeiten alJ
ordnet, ist nicht Leiter. Die AusführunK erfo1!.;t durch die Mamer-,
Zimmer-. Dachdccker- usw. Meister. die die in ihr Gewerbe ein
schlagenden Bauarbcitcn fiben10mmen haben, SO\\ ie durch die
Bauarbeiter.

Der Ausdruck "Bau.' ist nicht aui den sogenannten Hochbal1
einzuschränkelt, er mnfaßt auch die einen so1chen \'orberciteildcll
Erda1 beiten sowie- überhaupt dcn Wasscr-, Brückcn- und Slraße!l
bau auch Abbruchsarbeiten. Demgemäß sind fehler ,.hei der Aus
fiih;un,!'.: eines Baues" auch die bei der Ausschachtung d r ßalIt 'j"l!be
begangenen; auch auf die AufsteHung der Baugerilste finden die Be
stimmungen Anwendung, sowie die Aufstellung eir,er Leiter. Ge.
troffen' wird von den Bestimmungen nicht bloH der Bal!1neist'2r
oder Bauhandwerker. sO:Jdern jeder. dcr sich mit der .,Leitung oucr
Ausführung eines Baues.' befaßt 8ZW. sich bei der Allsfühn:!!
oder Leitung eines Baues beteiligt: unter die er Vorausseizml
also auchi der Bauherr, wie das Reichsgericht bereits früher ent
schieden hat. Das Hande1n U!llfaßt auch Unterlassungen. Ob
.,wider die allgemein anerkau:1ten Rc?;'clu dcr Bauku1Ist" g:chandelt
ht, ist eine tatsächUche, durch Gutachten VOll Sachverständigetl
klarzustellende Frage. Die Gefahr muß ,.fHr andere", 'd. h. für ihn
selbst - Leben, Gesundheit. - cntstanden. sein, Gefahr fÜr das
Eigentum genÜgt nicht. 'Wenn ein Mauerwerk zwar nicht für sich
allein. wohl aber in der Belastung mit dem Geb;t'fk gefährlich ist.
so kann der Erbauer, der von dieser deml1ächstigell Belastnng:
wußte, g>::l1täß   330 des. Straf-Gesetz-Buche$ wegen Verstoßes
ge9;en die Regeln der BaLlktlust strafbar sein. Ob die GeÜlhr durch
den Bau selbst oder durch das Nachbarge-bände z. B. dessen nidlt
geniigcnd abgestntzte Wand herbeigeiÜhrt wird. iSt lIucrhebliciJ.
Der Betrieb des Gcwerbes als ßaullutcf1lchrl1cr und Bauleiter so
wie der Belrieb! einzelner Zweige des Ba1!gewerbes ist zu l1\!tcr
S<igcn wenn Tatsachen vorliegc!!. wclche die Unzu\"erJässigkeii des
Gewerbetrcibenden in bezug auf diesen Gewerbebetrieb dartun.
SolclJe Tatsachen kÖHnen sowohl_auf dem Gebiete del- beruf1ichen
Sachkunde, als ;luch auf $ittlichem oder wirtschaftlichem GebietB
liegen. Ein lIh!J1gcl an beruf!jcher Sachkuu'dc kann nuf fehlender
theorctllischer "oder praktischer Vorbildung- oder auf sonstigen
Tatsachen beruhen.

Der Untersag.111JQ. muH nach näherer Bestimmung der Landes
zentralbehörde die Anhörung VO!! Sachverständigen vorangehen.
welche zur Abg<Jbe \"on Gntachte:l diescr Art nach Bedarf im \'Of
aus von der höheren Verwaltttngsbchördc Cr11;lnllt sind. nie Unkr
sag-UlIgJ erforlgt anf Klag:e der Ortspolizeibehörde durch 'den Kreis
ausschuß, in Stadtkreisen lind Städten mit me11r als 10 000 'Einwolt
nem durch den Hezirksausschuß (ZllstänJig,!;:eitS);eSclZ   1]9). Die
Anhör\lng der Sac!Jvcrst:indig;en !lat vor Erhcblln  der Kl:tge ZH cr
folgcn. Sie werden vom Rcg:icnm....:spriisidcntetJ. im LandesPüli1.ci
bezirke Berlin vom Poli:rcinrii.siuQI1te:1 crnannt. Ist die Untet-

nd

is
ig

;TI,

fi
ng
IHr

ite

Cr

11

,!s

iB

is

.b
01.

e
Id
J
ie

11.

'n
n.
.
"'
Ir

l.
it
...

I'

"
d
Ji

s-a.gung crfolzt, 50 kann die Landeszemralbehörde oder ejn  andere
\"on ihr zu bestimrnende R hörde dieWiedli!raufl1ahmc des Gc
".crbebetrjebes gestaH B. soiern- seit der U'ntersagung mindestens
cin Jahr verHosscn ist.

J\langeI an thcorGtischer Vorbildung kann als Tatsache im
Sinne des S 35 Abs. 5 der Reichsgewerbeordnung gegenüber Bau
unternE:hmern. Bauleitern oder Leuten, die einzelnc Z \eige des
Baugewerbes betreiben, :licht geltend gemacht \\"erden. wenn sie
das Zeugnis über d;e Ablegung einer Prüiung für del  höheren oder
mittleren baHtechJ Ü;-chen Staatsdienst oder das P,iifun&'s- ode.
Reiiezcugnis einer staatlichen oder \'on der zustäiluigen Landes
behörde gleichgestel1ten baugewcrklichen fachschule besitzen oder
wenn sie Diplomingenieure sind. Aber auch bei den genannten
Leuten ist das Entziehungsyerfahren zUlässig. \H:m die Behaup
tnng ihrer Unzulänglichkeit oder sonstigen UnzHveJlässigkeit in
berufiicher Jijnskht auf andere Gründe gestutzt '\Yird. als lediglich
auf eine man!t.:elhaite tecimische VorbHdung. Andererseits ist nieht
ef\va bei allen Baugewerbetrcibcudcn, die sich nicht Im Besitze der
erwähnten Prüfungszeugni3se befinden, ohne wei'i'eres ein Mangel
an entsprechender Vorbildl1ng anzunehmen. Mangel 2fl theoreti
scher Gder praktischer Vorb!Idung kann als eine Tats,wb im
Sinne des Gesetzes nicht geltend gemacht \verden gegenüber Bau
untcrnehmern und Bauleitern, weun sie gemäß * 133 der Ge\verbe
orunung die .Meisterprüfung im i\1aurer-, Zimmerer- oder Stein
metzgewerbe hestal1den haben, sowie gegenUber ;Leuten. die
einzelne Zweige des Baugev.-erbes betreiben, weilIl sie gemäß
13.3 die Meisterprüfung in dem von ihnen ausgeübten Gewcrbe
bestauden haben.

Die unteren VerwalÜmgsbehörden - in Stadtkreiscll und
Städten mit mehr als 10000 Einwohnern die Ortspolizeibehörde. im
übrige], der Landrat - können bei solchen Ballten. zn deren sach
gemäßer AusWhrung nach dem Ermessen der Behörde ein höherer
Grad praktischer Erfahrung oder technischer Vorbi!dl111g i.:rforder
lich ist, hn EinzeJfall!;; die Ansfuhru;-tg oder Leitung des Baues
durch bestimmte Leute Imtersagen, Kenn Tatsachen vorliegen,
aus denen sich ergibt, daß diese Leme wegen UJlzLt\.erJässigkeit
zur Ausfi1hrung oder Leitung des heabsid-itigten Bal!eS ungeeignet
sind. Hier ist die Unzu\'erlässigkeit lediglich mit "RÜcksicht auf
den eiuzc1ncn Rau zu prÜkn. Die Untersagung kann gegen Bau
ausWhrende und BauleiteilJe- ausgesprochen \\ erden, aucfJ. wen;t:
die BauHllsilihrung' oder Bauleitnng auf fremde Rec1ml1ng statt
Hndet. Vor der UttterSagUilg sind tlUllfchs{ dk SachYerst,lndi en
zu hören.

OE' e 1 die Untersagung der An<;fühnmg r;dcr Leitung e1nes
Baues findet iJ!llcrha1h ciner Frist \ on z\\ cf \\"ochelt nach der Zu
StC!lU1!g der Ein.Wfi1ch bei der unteren 'VcrwalhJtIgsbchÖrde Statt,
dessen. Erhebung keine aufschiebende \Vlrkung hat. Die Erteilung
des Bescheides auf den Einsvfltch soll spätestens innerhalb dreier
WOChCIl liach der Erhebung des EinsPfU.cl1s erfohen. Der Be
scheid. der die Umersagung de!' Ausführung: oder Leitung ei11es
Baues gegcnübcr dem crhobenen Einspruch aufrechr erhält, kanll
im \Vege der Bemfung alJgeiochten werden. Die Landesregierun
gen können bestimmen. daR die Anfechtung im Yerwa!tun:;?;"ss(fcit
verfahren zu erfolgen !Jac Gegen den dca Einspruch zurück
\\'cisendcu Bescheid findet binnen 2 Wochen Klage beim Bezirks
<!.Hssclwß St ti. Die Einigung vou Recht$mHtein haI kein  t1uf
s-.:l1iebende \,\-"irkung.

Malerhaus bei Saalese! a. EJbe.
Vnn Architekt biarHn lieimert.

(Siehe Abbildung auf Blatt 6S.)
Im BähmerJand bei SG.alcsc! 8.. Eibe be:tbsfchtigt ein i\\aler

sich mitten in den Yon der Sonne dmchg:tühten Weinbergen ein
KfU!st1erheim zu sch;1iie:1. Der SÜd<,:!] durchdringt das ,:\l.alerhau
achsiaJ "am Austritt bis 2um :Eing::mg:. Sänitlichc Riume sind von
der HaUe aus '!lIld in einern Geschoß l1J1tergebrachL so
daß hier das Da.:h zt; seiner \"olleu Dascil1sbcr chi:igung
kommt. Licht_ und Sonnctlsrrahlen kö-men ungebroche!1 in das
Herz des 1iadsl's dJ1dringeT!. denn die P!artiorm im Kern ist 1\[1
belbchr. Bei ei!1tr tendeI11 R gt'tiwd(er schlitzt ein durch IddHe
fiawJ.habttn  sich selbst .s:chließenues Obe-rlidn mit Ent\\ässenmb:
die ii:-tlk \:01' NÜsse. Die Größe der bebauten fläche ist nicht be
c1rräJlkt. cb dUl'I.:h die eing: schO Si!re Gestaltung eIne ;ild\ rst
g:ii:lstige Bewtnschaitni]g ermög:Jicht wird,



Sohn und dS8ßen Ehefrau Ztlm Pr ise von 22 000 Mark vGrktiuit
Es handelt  ich um eine Ve;äußerung von Brucbteilseigentum.
Die Eheleute sind .Miteigentümer nach Bruchteilen geworden.
Bruchteilseigentum stehe aber reclJtlich dem Alleinejgentum gleich.
Der Unterschied zwischen beiden Eigentumsarten liegt nicht in der
Art, sondern in dem Umfang des Eigentumsrechtes. Das Recht des
eil1zelrlen Miteigelltümers ist nicht etwa ein neben das Eigentum
siel1 steilendes und dieses belastendes Bruchteilsrecht, sondern es
ist Eigentum. Hieraus folgt zunächst, daß 'die übertragung jede')
einzelllen Bruchteils als e'in besonderer Stenerfall zu behandeln ist.
Pür die Steuer haftet beim Erwerb von J3ruchteitseigentum nur
der Veraußercr tmd der Erwerber des Bruchtcils, nicht etwa auch
der andere Bi uchteilseigentümer ---< gleichgültig. ob er seinen
Bruch'tei1 gleichzeitig envirbt oder schon früher envorben hat oder
erst später erwirbt. Der mehr oder minder zufällige Umstand.
daß zwei oder mehrere Personen von einem AIIcineigelltümer

- gleichzeitig Brllchteilseig-cntum erwerben, kann nicht dazu führen,
sie als GesamtschllJdner haften zu lassen. (Im vorliegenden fallc
ist deI" Erwerb des Sohnes nach   8 Ahs. 1, Ziff. 4 des GrUf1dl
crwcrbsst'euergesetzes  anz  teuerfrei.)  ach   9 des Grundenverb
stenergesetzes wird die Steuer auf Antrag- nur zur liälfte erhoben.
\\'"enn der steuerpflichtige Ertrag bei bebauten Orundstnckeu 20000
Mark nicht iibersteigt, und wenn gewisse sonstige Voraus
setzungen vor1ie. en. Nach dem Worttat!t des   9 ist iedenfaHs an
zU11ehmen, daß im vorliegcnden Pai'le der steuerpflichtige Betrag
20000 Mark nicht Übersleig:t, 'da Wert und Preis des von der Ehe
frau envorbenen Bruchteils nur 11 000 Mark beträgt. Das ent
spricht <luch dem Sinne des Gesetzes; dCHJ1 das Gesetz bezweckt.
den Er"werb von' GnmdeigeJltum gcringeren Umfanges durch
minderbemittelte Personen zu begÜnstigcn. Dieser Zweck kann
aber ebensowohl erreicht werden, wenlt jemand BracllteiJseigentum
wie welln er Alleincigentum erwirbt. (Reichsfinanzhof Ir. A. Sl/22.)

rd.

Verschiedene3.

-- 314
Wohnungen nicht menr aJs Büros. Eine \.vichtjge Verordnung

hat der WohHahrtsminister erJa sen. Er hat mit sofortiger Wir
kung angeordnet, daß die Umwandlung VOll \V ohnräumcl1 zu
BÜros, Geschäfts- oder gewerblicher. Räumen der Genehmigung
der KonJmun<:11behördc _bedarf. Auch die Zl.Istin1lntIn.g der KOJllmt!
lIalaubichtsbehörde, bzw. des Regierungspräsidenten, ist dazu erforderlich. d.

"Or..Architekt:' Die Studenten der Dresdener Akademie
habcn in eincr Eingabe gefordert. daß die Architekten. die die
Akademie nach becndetem Studium verlassen, auch mit einem
Titel ausgestattet werden sollen, der et\va dem "Diplom-Ing." der
Technischen liochschulen cntspricht. Da der Titel "Architekt" in
keine!' Weise geschÜtzt sci, so soll a'lso den ArchitektursÜldcnten
der Akademie der bildenden Kiinstc der ;Titel "Dlplom-Architekt"
oder "Df..ArclJftekt" verliehe'1 werden. Wie im "Kunstw<ll1uerer"
11lIt etei1t wird, wurde dieses Gesuch der Studenten ,tom Landbge
der sächsischen RegienHJg zur BerÜcksichtiguJ1.2; Überwiesen. d.

für die Praxis.
Ziege.lsteine priiteu. Die Ausscheidung !öslicher Salze aus dem

Mauerw-crk hat zeitweilig, erhebliche Schädcn verursacht Der
Putk wurde imtcn und außea gelockert und bröckelte allmählich ab.
Tapeten, Svannstofie und Altstriehe waren auf diese W eise eben
falls der vorzeitig-en Zerstbrung ausgesetzt. V Icle Lebmvorkom
men enthalten alkalische Restantlteile und Salze, die im gebrann
ten Stein ganz a1lmählig auswittcrn und dem Bauwerk Sclladen
ZUfl1gen.

Die PrÜlung U!1terbleibt sehr oft, obwohl diese mit verhä1tllis
mäßi/!; einfachen Mitteln durchzuhiluen iSt. Zu der sogenannten
Trunkprobe wird ein Stein auf einer Breitseite soweit glatt ge
schIiffen, daß ein zylinderförmiges Glas oder ei;t einfaches Becher
glas mit der Öffnung glatt aufliegt. Das Glas wird mit reinem
Wasser Regenwasser oder mindestens abgekochtem Leitungs
wasser' 314 gefüllt, die Rcschliffene Steinseite auf dicscs aufgelegt
und scJmcll umgekippt, Das Warsscr dringt langsam in den porÖse;}
Stein ein und nach etwa 5-6 Tagcn lassen sich feine Ausschei
dungen mit dem hloßen Auge, be::.ser noch mil der Lupe erkennen.
Der Stein ist mbglichst frei, am besten atti zwei Stützen zu steHen,
damit er allen Seiten beobachtet werden kall11  Sobald das
Wasserglas ist, muß es nachgefüllt werden. Die Salzc schlagen
sich in der Form eines Niederschlages auf der dem Wassergefäß
entgegengesetzten Seite sowie an den seitliclle!1 Flächen nieder,
''''.0 sie dann nach erfoJgtcr VerdunstUtlR des \\fassers in form von
KristaHen sichtbar sind. Wenn sich auch l111r ein schwacher hauch
artiger Niederschlag zeigt, so ist gegen die Verwendung nichts ei;l
zmv'enden, dagegen sind Steine mit starhm Salzausschlag nicht
brauchhar.

Dic Prilful1g der \Vasserauinahmefähigkeit ist nicht mindcr
notwendig, denn wenn auch bei liintcrmauerun9:sstelne:1 einc
große Wasscraufnahme nicht besonders sch idlich ist, weil man
den Wasserzutritt durch Anordnung sachgemäßer IsoJierl1!tgc:1 ver
hindern kann, so ist die Gewißheit Über dir:: W<1.sSCraUfl1aiWlefähfg..
keit von hartgebrannten und namentlich  1J.siertcn Stdnn dcshalb
sehr wichtig, weil letztere wiihreud der Winterzeit leicht zerstört
werden könnell. Ist tJämlich das Wasser 111 die Poren gedrnngen
und gefriert in diesen, $0 wird dadurch ein tmge!leurcr Druck aut
die Poren wandungen ausgeübt. Dadurch, daß die Porenwändc dem
Druek nicht widet stehen kÖlmen. \vir'd eine Zerstörung der Glasur
und eine Verunzieruag der Gcsamtansicht herbeigeftihrt.

Ztlf PrÜfung werden eini,ge Steine griindlich. (nötigenfalls
kÜIJst!ich) getrocknet, alsdann wird das Gewicht jedes eillzell1'C;l
genall festgestellt. Das Tauchen geht nur al1mählicll stufenweise
vor sich, damit sämtJichc inue'fe Luft, die sich in den Pore;1 be
findet, restlos entweichen kann. Nachdem die Steine wehrerc
Tagc im Wasser geleg,en haben, werden diese herausgenommen
und  enall gcwoge!1. Aus dem Gewichtsunterschfed zwischen den
trocknen u1\d den durchoäßten Steinen geht die Wasseraufnahme,
fähigkeit ohne weitcrcs hervor. Das gründliclte Prüfcn erfordert
immerhin einen Zeitraum von 5--6 Tagen. Mi c k s c h.

Rechtswesen.
Berechnung der Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Bruch

teilseigentum. Eine Mutter hatte ein bebautes Grundstück an ihren
Abbildungen.

Blatt 68. Architekt Martill Helmert. Malerhaus bel Saalesei R. E.

Büehersehau.
Zwangsanleihe. Was nicht gerade heute steuerlich auf den

fin ern brcn::1t. schicbt man gern auf, aber wir mÜssen doch an
die unbequeme "Zwangsanleihc" erinnern. Allerdings hat die
Zeichnung:, d. h. auch die gleichzeitige Einzahlung. bis zum
2R. fehr. 1923 ZeH, später erfolgen ZI1schIä9:c von 20-fJ0 v. li.,
aber im Oktober und November 1922 werden nUf 100 Prozent vom
Nennwert erhoben, dan11 jeden Monat mehr. Wesentlich ist jedoch
der Vorteil, wer vor dcm 31. Dezember 1922 zeichnet, de:lII die
nuf Zwangsanleihe gezeichneten Beträg.c brauchen nur mit 50 v. li.
des Ne1l11wertes i:1 die VermögensaufsteJlutl:>{ aufgcnotll1l1en zu
werden. Der 31. Dezember 1922 ist nämlich g'lekhzeitig auch der
Stichtag iiir die er s t mal i g'e Veranlagung zur Vennög:ens teuer
IlIt'd bekanntlich könncn dcrartigc crstmaIige Veranlagungen V011
weittragender WirJ<.:UJg sein. Vgl. Wehrbeitra ' 1913! - Wenn mit
der Schätzung- des Vermögens (soiern eine Bilanz nicht. oder nicht
rechtzeitig, vorliegt) ungewöhnliche Schwierigkeiten verbunden
,sind, kann SturWung beim Finanzamt beantragt werden, dasselbe,
wClin dic wirtschafttiel1e Existenz bedroht ist.

Als das Qesetz im Juli 1922 veröffentlicht wurde. brachten
zwar die .Zeitungen Atlsziige, aber bekan:ttIich kann der Laie mit
dem Gesetzestext nicht vIel anfangen, 'und so haben die bekann
ten Steuerfac.hleute Dr. Pritz Koppe, Hauptschriftleiter der "Deut
schen Steuerzeitung" ullä Dr. Vi. Bunk, Steuersyndikus, im
Verlag Spaeth u. Linde, Ber in C 2, eine ausführlich erläuterte
liandausp:abe mit Sachregister 11eraUSgeg;eben (Preis 116 Mark).
welche über aUe fragen ein?:cl1elld und verstbdlich Auskunft
. ibt. Erst beim eirl'gehenden Durchlesen wird mml in den Geist
des Gesetzes eindringen l1nd man w d mancherlei Vorteile für
sic.h ami/enden könncn, wodurch sich dic Anschaffnng des ' Buchesreichlich bezahlt machen dÜrfte. St.

Elnla.dung zur Mitarbeit.
Kurze Aufsätze aber buufachliche Angelegenheiten a!!et Art, l11sbesondere

Ober AusfUhrung und Durchbildung einzelner Bautaile mit erläuternden Zeichnungen
sind uns stets erwUnscht. DIE) Schrlft.Leii:ung.
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